
ZUGANG ZUM SCHWIMMBAD
•  Besucher werden gebeten, vor der Benutzung des Schwimmbads zu duschen.
•   Das Schwimmbad darf nur in angemessener Schwimmbekleidung betreten werden. 

Resort Hof van Saksen ist ein Familienresort. Bei Uneinigkeit entscheidet das 
Management.

•   Kinder unter acht Jahren dürfen das Schwimmbad nur in Begleitung eines 
Erwachsenen benutzen.

•   Kinder, die noch nicht schwimmen können, müssen Schwimmhilfen tragen und von 
einem Erwachsenen begleitet werden, der schwimmen kann (Bronze).

•   Für Kinder, die noch nicht „trocken“ sind, ist das Tragen von Schwimmwindeln Pflicht.
•   Kinder mit einem Jugendschwimmabzeichen Bronze dürfen ohne Hilfsmittel 

schwimmen.

AUFENTHALT IM SCHWIMMBAD
•   Besucher müssen sich so verhalten, dass Ordnung, Sicherheit und Hygiene nicht 

gefährdet werden.
•  Rennen ist nicht erlaubt.
•   Das Springen vom Beckenrand ist nicht gestattet, außer im Wettkampfbecken, in 

dem von den Startblöcken aus gesprungen werden darf.
•   Rauchen im Schwimmbad ist nicht erlaubt, auch nicht im Außenbereich bei 

der Wildwasserbahn.
•   Seife oder Shampoo sind im Schwimmbad nicht erlaubt, außer in 

den Duschräumen.
•   Die Wildwasserbahn und Wasserrutschen sind nur zugänglich, wenn der 

Wasserstrom in Betrieb ist.
•   Stehen, Laufen und das Mitnehmen von Gegenständen ist auf der Wildwasserbahn 

und den Wasserrutschen streng verboten.
•   Bei Unwetter müssen die Besucher die Wildwasserbahn und die Wasserrutschen 

verlassen.
•   Bei häufiger Nutzung der Wildwasserbahn und der Wasserrutschen kann Verschleiß 

an der Schwimmkleidung auftreten.
•  Dienst- und Personalräume sind nur für Personal zugänglich. 
•   Wenn das Schwimmbad sehr voll ist, kann die Besucheranzahl aus 

Sicherheitsgründen eingeschränkt werden. Resort Hof van Saksen behält sich das 
Recht vor, die Öffnungszeiten des Schwimmbads zu ändern und den Komplex ganz 
oder teilweise zu schließen. 

Es ist nicht erlaubt, folgende Dinge mitzunehmen oder im Schwimmbad zu konsumieren:
•   Alle Arten von Glas, Thermosflaschen, Picknick- und Kühlboxen, Getränke 

und Nahrungsmittel. 
•  Taschen, außer Windeltaschen.
•  Spielsachen wie Luftmatratzen und Tennisbälle. 
•   Audio-, Foto- und Videogeräte mit Netzanschluss. Foto- und Videogeräte dürfen in 

den Umkleide- und Duschräumen des Schwimmbads niemals genutzt werden.
•   Gegenstände, die Besuchern körperlichen Schaden zufügen können wie 

Stichwaffen, Spritzen und Drogen.

SCHLIESSFÄCHER
Besucher müssen ihre Kleidung und andere Sachen in den dafür bereitgestellten 
Schließfächern in der Garderobe aufbewahren. Nehmen Sie keine Wertsachen mit; 
sie können nicht zur Aufbewahrung abgegeben werden. Besucher müssen das 
Schließfach nach dem Verlassen des Schwimmbads leer räumen. Das Personal ist 
befugt, unbeaufsichtigte Kleidung aus dem Umkleideraum zu entfernen und die 
Schließfächer nach den Öffnungszeiten leer zu räumen. 

VERWEIGERUNG DES SCHWIMMBADZUGANGS
ODER VERWEIS AUS DEM SCHWIMMBAD
Der Zugang zum Schwimmbad wird verweigert und/oder der Aufenthalt wird 
beendet bei folgenden Verstößen:
•  Störung von Ruhe und Ordnung.
•   Nichtbefolgung von Anweisungen des Personals oder Nichteinhaltung der Regeln.
•  Unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.
•  Vorliegen einer ansteckenden Krankheit oder bei offenen Wunden. 
•  Diebstahl. Bei Diebstahl wird immer Anzeige bei der Polizei erstattet.
•   Bei wiederholtem Verstoß kann der Zugang für (un)bestimmte Zeit untersagt 

werden ohne Erstattung eventueller Eintrittsgelder.

HAFTUNG
Die Nutzung des Schwimmbads erfolgt auf eigene Gefahr. Resort Hof van Saksen 
übernimmt keine Haftung bei Unfällen, Entwendung und Beschädigung von 
Eigentum der Besucher des Schwimmbads. Besucher, die Schaden am Eigentum von 
Hof van Saksen verursachen, haften für alle Kosten, die durch Reparatur und/oder 
Ersatz entstehen.

SCHWIMMBADREGELN


